
Sammlung der Rechtsprechung  

URTEIL DES GERICHTSHOFS (Große Kammer) 

6. März 2018 * 

„Vorlage zur Vorabentscheidung – Bilaterales Investitionsschutzabkommen, das 1991 zwischen dem 
Königreich der Niederlande und der Tschechischen und Slowakischen Föderativen Republik 

geschlossen wurde und zwischen dem Königreich der Niederlande und der Slowakischen Republik 
weitergilt – Bestimmung, die es einem Investor einer Vertragspartei bei einer Streitigkeit mit der 

anderen Vertragspartei ermöglicht, ein Schiedsgericht anzurufen – Vereinbarkeit mit den Art. 18, 267 
und 344 AEUV – Begriff ‚Gericht‘ – Autonomie des Unionsrechts“ 

In der Rechtssache C-284/16 

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht vom Bundesgerichtshof 
(Deutschland) mit Entscheidung vom 3. März 2016, beim Gerichtshof eingegangen am 23. Mai 2016, 
in dem Verfahren 

Slowakische Republik 

gegen 

Achmea BV 

erlässt 

DER GERICHTSHOF (Große Kammer) 

unter Mitwirkung des Präsidenten K. Lenaerts, des Vizepräsidenten A. Tizzano (Berichterstatter), der 
Kammerpräsidenten M. Ilešič, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, J. Malenovský und E. Levits, der Richter 
E. Juhász, A. Borg Barthet, J.-C. Bonichot und F. Biltgen, der Richterin K. Jürimäe sowie der Richter  
C. Lycourgos, M. Vilaras und E. Regan,  

Generalanwalt: M. Wathelet,  

Kanzler: K. Malacek, Verwaltungsrat,  

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 19. Juni 2017,  

unter Berücksichtigung der Erklärungen  

–  der Slowakischen Republik, vertreten durch M. Burgstaller, Solicitor, und Rechtsanwalt  
K. Pörnbacher, 

–  der Achmea BV, vertreten durch Rechtsanwälte M. Leijten, D. Maláčová, H. Bälz und R. Willer 
sowie A. Marsman, advocaat, 

* Verfahrenssprache: Deutsch. 
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–  der deutschen Regierung, vertreten durch T. Henze als Bevollmächtigten, 

–  der tschechischen Regierung, vertreten durch M. Smolek, J. Vláčil und M. Hedvábná als 
Bevollmächtigte, 

–  der estnischen Regierung, vertreten durch K. Kraavi-Käerdi und N. Grünberg als Bevollmächtigte, 

–  der griechischen Regierung, vertreten durch S. Charitaki, S. Papaioannou und G. Karipsiadis als 
Bevollmächtigte, 

–  der spanischen Regierung, vertreten durch S. Centeno Huerta und A. Rubio González als 
Bevollmächtigte, 

–  der französischen Regierung, vertreten durch D. Colas und D. Segoin als Bevollmächtigte, 

–  der italienischen Regierung, vertreten durch G. Palmieri als Bevollmächtigte im Beistand von 
S. Fiorentino, avvocato dello Stato, 

–  der zyprischen Regierung, vertreten durch E. Symeonidou und E. Zachariadou als Bevollmächtigte, 

–  der lettischen Regierung, vertreten durch I. Kucina und G. Bambāne als Bevollmächtigte, 

–  der ungarischen Regierung, vertreten durch M. Z. Fehér und G. Koós als Bevollmächtigte, 

–  der niederländischen Regierung, vertreten durch M. Bulterman und J. Langer als Bevollmächtigte, 

–  der österreichischen Regierung, vertreten durch C. Pesendorfer und M. Klamert als 
Bevollmächtigte, 

–  der polnischen Regierung, vertreten durch B. Majczyna, L. Bosek, R. Szczęch und M. Cichomska als 
Bevollmächtigte, 

–  der rumänischen Regierung, vertreten durch R. H. Radu als Bevollmächtigten im Beistand von 
R. Mangu und E. Gane, consilieri, 

–  der finnischen Regierung, vertreten durch S. Hartikainen als Bevollmächtigten, 

–  der Europäischen Kommission, vertreten durch T. Maxian Rusche, J. Baquero Cruz, L. Malferrari 
und F. Erlbacher als Bevollmächtigte, 

nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 19. September 2017  

folgendes  

Urteil 

1  Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung der Art. 18, 267 und 344 AEUV. 

2  Es ergeht in einem Rechtsstreit zwischen der Slowakischen Republik und der Achmea BV über einen 
Schiedsspruch vom 7. Dezember 2012, den das im Abkommen zwischen dem Königreich der 
Niederlande und der Tschechischen und Slowakischen Föderativen Republik über die Förderung und 
den gegenseitigen Schutz von Investitionen (im Folgenden: BIT) vorgesehene Schiedsgericht erlassen 
hat. 
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Rechtlicher Rahmen 

BIT 

3  Das im Jahr 1991 geschlossene BIT trat am 1. Januar 1992 in Kraft. Nach seinem Art. 3 Abs. 1 
verpflichten sich die Vertragsparteien, für die Investitionen von Investoren der anderen Vertragspartei 
eine faire und gerechte Behandlung sicherzustellen sowie Verwaltung, Erhaltung, Nutzung, Genuss 
oder Veräußerung dieser Investitionen nicht durch unbillige oder diskriminierende Maßnahmen zu 
beeinträchtigen. Gemäß Art. 4 des BIT gewährleistet jede Vertragspartei den freien Transfer von mit 
einer Investition in Zusammenhang stehenden Zahlungen, u. a. Gewinnen, Zinsen und Dividenden, in 
frei konvertierbarer Währung ohne unangemessene Beschränkung oder Verzögerung. 

4  Art. 8 des Abkommens lautet: 

„1. Alle Streitigkeiten zwischen einer Vertragspartei und einem Investor der anderen Vertragspartei 
bezüglich einer Investition de[s] Letzteren sind, falls möglich, gütlich beizulegen. 

2. Jede Vertragspartei stimmt hiermit zu, dass eine in Absatz 1 dieses Artikels genannte Streitigkeit 
einem Schiedsgericht vorgetragen wird, falls die Streitigkeit innerhalb eines Zeitraums von sechs 
Monaten ab dem Datum, an dem eine Partei der Streitigkeit die gütliche Beilegung gewünscht hat, 
nicht gütlich beigelegt ist. 

3. Das in Absatz 2 dieses Artikels genannte Schiedsgericht wird für jeden einzelnen Fall in der 
folgenden Weise gebildet: Jede Partei der Streitigkeit ernennt ein Mitglied des Schiedsgerichts, und die 
beiden derartig ernannten Mitglieder wählen einen Angehörigen eines dritten Staates als Vorsitzenden 
des Schiedsgerichts. Jede Partei der Streitigkeit ernennt ihr Mitglied des Schiedsgerichts innerhalb eines 
Zeitraums von zwei Monaten ab dem Datum, an dem der Investor der anderen Vertragspartei seine 
Entscheidung mitgeteilt hat, die Streitigkeit dem Schiedsgericht vorzulegen, und der Vorsitzende wird 
innerhalb von drei Monaten ab diesem Datum ernannt. 

4. Wurden die Ernennungen nicht innerhalb der oben genannten Fristen vorgenommen, so kann jede 
Partei der Streitigkeit den Präsidenten des Schiedsgerichtsinstituts der Stockholmer Handelskammer 
bitten, die erforderlichen Ernennungen vorzunehmen. Besitzt der Präsident die Staatsangehörigkeit 
einer der Vertragsparteien oder ist er aus einem anderen Grund an der Ausübung dieses Mandats 
verhindert, so wird der Vizepräsident gebeten, die erforderlichen Ernennungen vorzunehmen. Besitzt 
auch der Vizepräsident die Staatsangehörigkeit einer der Vertragsparteien oder ist auch er an der 
Ausübung des genannten Mandats verhindert, so wird das älteste Mitglied des 
Schiedsgerichtsinstituts, das nicht die Staatsangehörigkeit einer der Vertragsparteien besitzt, gebeten, 
die erforderlichen Ernennungen vorzunehmen. 

5. Das Schiedsgericht wird sein eigenes Verfahren unter Anwendung der Schiedsordnung der 
UNCITRAL festlegen. 

6. Das Schiedsgericht hat auf der Grundlage des Rechts zu entscheiden und dabei insbesondere, aber 
nicht ausschließlich zu berücksichtigen: 

–  das geltende Recht der betroffenen Vertragspartei; 

–  die Bestimmungen dieses Abkommens und anderer erheblicher Abkommen zwischen den 
Vertragsparteien; 

–  die Bestimmungen besonderer Vereinbarungen in Bezug auf die Investition; 
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–  die allgemeinen Grundsätze des internationalen Rechts. 

7. Das Schiedsgericht entscheidet mit Stimmenmehrheit; seine Entscheidung ist endgültig und für die 
Parteien der Streitigkeit bindend.“ 

Deutsches Recht 

5  Nach § 1059 Abs. 2 der Zivilprozessordnung (ZPO) kann ein Schiedsspruch nur aufgehoben werden, 
wenn einer der in dieser Vorschrift vorgesehenen Aufhebungsgründe vorliegt. So liegt u. a. ein 
Aufhebungsgrund vor, wenn die Schiedsvereinbarung nach dem Recht, dem die Parteien sie unterstellt 
haben, ungültig ist oder wenn die Anerkennung oder Vollstreckung des Schiedsspruchs der 
öffentlichen Ordnung widerspräche. 

Ausgangsverfahren und Vorlagefragen 

6  Am 1. Januar 1993 trat die Slowakische Republik als Rechtsnachfolgerin der Tschechischen und 
Slowakischen Föderativen Republik in deren Rechte und Pflichten aus dem BIT ein, und am 1. Mai 
2004 wurde sie Mitglied der Europäischen Union. 

7  Im Zuge einer Reform ihres Gesundheitswesens öffnete die Slowakische Republik im Jahr 2004 den 
slowakischen Markt für in- und ausländische Anbieter privater Krankenversicherungen. Nach ihrer 
Zulassung als Krankenversicherer eröffnete Achmea, ein zu einem niederländischen 
Versicherungskonzern gehörendes Unternehmen, in der Slowakei eine Tochtergesellschaft, in die sie 
Kapital einbrachte und über die sie private Krankenversicherungen auf dem slowakischen Markt 
anbot. 

8  Im Jahr 2006 machte die Slowakische Republik die Liberalisierung des privaten 
Krankenversicherungsmarkts teilweise rückgängig. Insbesondere verbot sie mit einem Gesetz vom 
25. Oktober 2007 die Ausschüttung von Gewinnen aus dem privaten Krankenversicherungsgeschäft. 
Nachdem der Ústavný súd Slovenskej republiky (Verfassungsgerichtshof der Slowakischen Republik) 
mit Urteil vom 26. Januar 2011 erklärt hatte, dass dieses Verbot gegen die slowakische Verfassung 
verstoße, ließ die Slowakische Republik mit einem am 1. August 2011 in Kraft getretenen Gesetz die 
fraglichen Gewinnausschüttungen wieder zu. 

9  Da Achmea der Auffassung war, dass die gesetzlichen Maßnahmen der Slowakischen Republik ihr 
einen Schaden zugefügt hätten, leitete sie ab Oktober 2008 gemäß Art. 8 des BIT gegen diesen 
Mitgliedstaat ein Schiedsverfahren ein. 

10  Da Frankfurt am Main (Deutschland) als Schiedsort festgelegt wurde, ist auf das fragliche 
Schiedsverfahren das deutsche Recht anwendbar. 

11  Die Slowakische Republik erhob in diesem Schiedsverfahren eine Einrede der Unzuständigkeit des 
Schiedsgerichts. Sie machte insoweit geltend, dass aufgrund ihres Beitritts zur Union der in Art. 8 
Abs. 2 des BIT vorgesehene Rückgriff auf ein Schiedsverfahren mit dem Unionsrecht nicht zu 
vereinbaren sei. Mit Zwischenentscheid vom 26. Oktober 2010 wies das Schiedsgericht diese Einrede 
zurück. Die dagegen gerichteten Aufhebungsanträge der Slowakischen Republik vor den deutschen 
Gerichten im ersten Rechtszug und im Rechtsmittelverfahren blieben erfolglos. 
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12  Mit Schiedsspruch vom 7. Dezember 2012 verurteilte das Schiedsgericht die Slowakische Republik, an 
Achmea Schadensersatz in Höhe von 22,1 Mio. Euro zu zahlen. Die Slowakische Republik erhob beim 
Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Deutschland) Klage auf Aufhebung dieses Schiedsspruchs. 
Gegen die Zurückweisung ihres Antrags durch das Oberlandesgericht richtet sich die 
Rechtsbeschwerde der Slowakischen Republik beim Bundesgerichtshof (Deutschland). 

13  Das vorlegende Gericht führt aus, dass das BIT seit dem Beitritt der Slowakischen Republik zur Union 
am 1. Mai 2004 ein Abkommen zwischen Mitgliedstaaten sei und daher im Streitfall die 
Bestimmungen des Unionsrechts in den von ihnen geregelten Bereichen Vorrang vor den 
Bestimmungen des BIT hätten. 

14  Die Slowakische Republik äußert insoweit Zweifel an der Vereinbarkeit der Schiedsklausel in Art. 8 des 
BIT mit den Art. 18, 267 und 344 AEUV. Auch wenn das vorlegende Gericht diese Zweifel nicht teilt, 
hält es gleichwohl für seine Entscheidung über den bei ihm anhängigen Rechtsstreit eine Befassung des 
Gerichtshofs mit dem Vorabentscheidungsersuchen für erforderlich, da der Gerichtshof über diese 
Fragen bislang nicht entschieden habe und sie wegen der zahlreichen bilateralen 
Investitionsschutzabkommen zwischen Mitgliedstaaten, die eine ähnliche Schiedsklausel enthielten, 
von erheblicher Bedeutung seien. 

15  Das vorlegende Gericht hat erstens Zweifel an der Anwendbarkeit von Art. 344 AEUV an sich. 
Zunächst betreffe diese Bestimmung nach Gegenstand und Zielsetzung, auch wenn ihr Wortlaut 
keinen eindeutigen Schluss darauf zulasse, keine Streitigkeiten zwischen einem Einzelnen und einem 
Mitgliedstaat. 

16  Sodann erfasse Art. 344 AEUV nur Streitigkeiten über die Auslegung und Anwendung der Verträge. 
Darum gehe es jedoch im Ausgangsverfahren nicht, da der Schiedsspruch vom 7. Dezember 2012 
allein auf der Grundlage des BIT gefällt worden sei. 

17  Schließlich diene Art. 344 AEUV dazu, die in den Verträgen festgelegte Zuständigkeitsordnung und 
damit die Autonomie des Rechtssystems der Union zu gewährleisten, deren Wahrung der Gerichtshof 
sichere, und sei gleichzeitig eine spezifische Ausprägung der in Art. 4 Abs. 3 EUV verankerten 
Loyalitätspflicht der Mitgliedstaaten gegenüber dem Gerichtshof. Daraus könne jedoch nicht 
hergeleitet werden, dass Art. 344 AEUV die Entscheidungskompetenz des Gerichtshofs für jegliche 
Rechtsstreitigkeit schütze, in der Unionsrecht zur Anwendung oder Auslegung gelangen könne. 
Tatsächlich schütze diese Vorschrift die ausschließliche Zuständigkeit des Gerichtshofs nur, soweit die 
Mitgliedstaaten die in den Verträgen vorgesehenen Verfahren vor diesem in Anspruch nehmen 
müssten. Ein Rechtsstreit wie der im Ausgangsverfahren in Rede stehende könne jedoch nicht in 
einem Verfahren vor den Unionsgerichten entschieden werden. Die Verträge sähen nämlich kein 
gerichtliches Verfahren vor, das einem Investor wie Achmea ermögliche, gegenüber einem 
Mitgliedstaat den Schadensersatzanspruch aus einem bilateralen Investitionsschutzabkommen wie 
dem BIT vor den Unionsgerichten geltend zu machen. 

18  Zweitens fragt sich das vorlegende Gericht, ob Art. 267 AEUV einer Schiedsklausel wie der im 
Ausgangsverfahren in Rede stehenden entgegensteht. 

19  Insoweit weist es zunächst darauf hin, dass das Schiedsverfahren für sich allein nicht geeignet sei, die 
von Art. 267 AEUV bezweckte Einheitlichkeit der Anwendung des Unionsrechts sicherzustellen. Auch 
wenn das Schiedsgericht nach Art. 8 Abs. 6 des BIT das Unionsrecht beachten und im Kollisionsfall als 
vorrangiges Recht anwenden müsse, habe es jedoch nicht die Möglichkeit, den Gerichtshof um 
Vorabentscheidung zu ersuchen, da es nicht als „Gericht“ im Sinne von Art. 267 AEUV angesehen 
werden könne. 
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20  Sodann führt das vorlegende Gericht aus, dass im vorliegenden Fall die einheitliche Auslegung des 
Unionsrechts dennoch als sichergestellt angesehen werden könne, da ein staatliches Gericht vor der 
Vollstreckung aus dem Schiedsspruch ersucht werden könne, die Vereinbarkeit des Schiedsspruchs 
mit dem Unionsrecht zu prüfen, und den Gerichtshof gegebenenfalls mit einem 
Vorabentscheidungsersuchen befassen könne. Darüber hinaus zähle nach § 1059 Abs. 2 Nr. 2 
Buchst. b ZPO ein Verstoß der Anerkennung oder Vollstreckung des Schiedsspruchs gegen die 
öffentliche Ordnung zu den Gründen für die Aufhebung eines solchen Schiedsspruchs. Im Licht der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs zu Schiedssprüchen in Rechtsstreitigkeiten zwischen Privaten könnte 
die Kontrollbefugnis der nationalen Gerichte über einen Schiedsspruch zu einer Rechtsstreitigkeit 
zwischen einem privaten Unternehmen und einem Mitgliedstaat wirksam auf Verstöße gegen 
grundlegende Bestimmungen des Unionsrechts allein beschränkt werden. Dieser Umstand sollte nach 
Auffassung des vorlegenden Gerichts jedoch nicht dazu führen, dass eine Schiedsklausel wie die im 
Ausgangsverfahren in Rede stehende gegen Art. 267 AEUV verstoße. 

21  Schließlich habe der Gerichtshof bereits entschieden, dass eine internationale Übereinkunft, die für die 
Auslegung und Anwendung ihrer Bestimmungen ein besonderes Gericht außerhalb der 
Unionsrechtsordnung vorsehe, mit dem Unionsrecht vereinbar sei, sofern die Autonomie der 
Unionsrechtsordnung nicht beeinträchtigt werde. Der Gerichtshof habe keine Bedenken gegenüber der 
Errichtung eines Gerichtssystems geäußert, das im Wesentlichen die Entscheidung von 
Rechtsstreitigkeiten über die Auslegung und Anwendung der fraglichen internationalen Übereinkunft 
selbst zum Gegenstand habe und weder die Zuständigkeiten der Gerichte der Mitgliedstaaten zur 
Auslegung und Anwendung des Unionsrechts noch deren Befugnis oder Verpflichtung berühre, den 
Gerichtshof um Vorabentscheidung zu ersuchen. Das im Ausgangsverfahren fragliche Schiedsgericht 
habe jedoch gerade über den Verstoß gegen Bestimmungen des BIT zu entscheiden gehabt, die es im 
Licht des Unionsrechts und insbesondere der Bestimmungen zum freien Kapitalverkehr habe auslegen 
müssen. 

22  Drittens stellt das vorlegende Gericht fest, dass die Investoren anderer Mitgliedstaaten als das 
Königreich der Niederlande und die Slowakische Republik im Unterschied zu den niederländischen 
und slowakischen Investoren nicht die Möglichkeit hätten, anstelle des staatlichen Gerichts ein 
Schiedsgericht anzurufen, was einen erheblichen Nachteil darstelle, der eine gegen Art. 18 AEUV 
verstoßende Diskriminierung sein könne. Allerdings sei die auf einem unionsinternen bilateralen 
Abkommen beruhende Beschränkung von Vergünstigungen für die Angehörigen der 
vertragschließenden Mitgliedstaaten nur dann diskriminierend, wenn sich die Angehörigen anderer 
Mitgliedstaaten, denen diese Vergünstigung nicht zugutekomme, in einer objektiv vergleichbaren Lage 
befänden. Dies sei vorliegend jedoch nicht der Fall, denn der Umstand, dass die gegenseitigen Rechte 
und Pflichten nur für die Personen gälten, die in einem der beiden Vertragsmitgliedstaaten ansässig 
seien, sei eine Konsequenz, die sich aus dem Wesen bilateraler Abkommen ergebe. 

23  Nach alledem hat der Bundesgerichtshof das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende 
Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt: 

1.  Steht Art. 344 AEUV der Anwendung einer Regelung in einem bilateralen 
Investitionsschutzabkommen zwischen Mitgliedstaaten der Union (einem sogenannten 
unionsinternen BIT) entgegen, nach der ein Investor eines Vertragsstaats bei einer Streitigkeit über 
Investitionen in dem anderen Vertragsstaat gegen Letzteren ein Verfahren vor einem Schiedsgericht 
einleiten darf, wenn das Investitionsschutzabkommen vor dem Beitritt eines der Vertragsstaaten zur 
Union abgeschlossen worden ist, das Schiedsgerichtsverfahren aber erst danach eingeleitet werden 
soll? 

Falls Frage 1 zu verneinen ist: 

2.  Steht Art. 267 AEUV der Anwendung einer solchen Regelung entgegen? 
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Falls die Fragen 1 und 2 zu verneinen sind: 

3.  Steht Art. 18 Abs. 1 AEUV unter den in Frage 1 beschriebenen Umständen der Anwendung einer 
solchen Regelung entgegen? 

Zu den Anträgen auf Wiedereröffnung des mündlichen Verfahrens 

24  Nach der Verlesung der Schlussanträge des Generalanwalts am 19. September 2017 haben die 
tschechische, die ungarische und die polnische Regierung mit Schreiben, die am 3. November und am 
19. und 16. Oktober 2017 bei der Kanzlei des Gerichtshofs eingegangen sind, die Wiedereröffnung des 
mündlichen Verfahrens nach Art. 83 der Verfahrensordnung des Gerichtshofs beantragt. 

25  Diese Regierungen stützen ihre Anträge darauf, dass sie mit den Schlussanträgen des Generalanwalts 
nicht einverstanden seien. 

26  Es ist jedoch zum einen darauf hinzuweisen, dass die Satzung des Gerichtshofs der Europäischen 
Union und die Verfahrensordnung des Gerichtshofs keine Möglichkeit für die in Art. 23 der Satzung 
bezeichneten Beteiligten vorsehen, eine Stellungnahme zu den Schlussanträgen des Generalanwalts 
einzureichen (Urteil vom 22. Juni 2017, Federatie Nederlandse Vakvereniging u. a., C-126/16, 
EU:C:2017:489, Rn. 30). 

27  Zum anderen stellt der Generalanwalt nach Art. 252 Abs. 2 AEUV öffentlich in völliger 
Unparteilichkeit und Unabhängigkeit begründete Schlussanträge zu den Rechtssachen, in denen nach 
der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union seine Mitwirkung erforderlich ist. Der 
Gerichtshof ist weder an diese Schlussanträge noch an ihre Begründung durch den Generalanwalt 
gebunden. Dass eine Partei nicht mit den Schlussanträgen des Generalanwalts einverstanden ist, kann 
folglich unabhängig von den darin untersuchten Fragen für sich genommen kein Grund sein, der die 
Wiedereröffnung des mündlichen Verfahrens rechtfertigt (Urteil vom 25. Oktober 2017, Polbud – 
Wykonawstwo, C-106/16, EU:C:2017:804, Rn. 24 und die dort angeführte Rechtsprechung). 

28  Der Gerichtshof kann jedoch gemäß Art. 83 seiner Verfahrensordnung jederzeit nach Anhörung des 
Generalanwalts die Wiedereröffnung des mündlichen Verfahrens beschließen, insbesondere wenn er 
sich für unzureichend unterrichtet hält oder wenn ein zwischen den Beteiligten nicht erörtertes 
Vorbringen entscheidungserheblich ist (Urteil vom 22. Juni 2017, Federatie Nederlandse Vakvereniging 
u. a., C-126/16, EU:C:2017:489, Rn. 33 und die dort angeführte Rechtsprechung). 

29  Da im vorliegenden Fall jedoch die Anträge lediglich darauf gestützt sind, dass die tschechische, die 
ungarische und die polnische Regierung den Schlussanträgen des Generalanwalts widersprechen, und 
kein neues entscheidungserhebliches Vorbringen enthalten, ist der Gerichtshof nach Anhörung des 
Generalanwalts zu dem Ergebnis gelangt, dass er über alle für die Entscheidung erforderlichen 
Informationen verfügt und dass diese zwischen den Beteiligten erörtert worden sind. 

30  Daher sind die Anträge auf Wiedereröffnung des mündlichen Verfahrens zurückzuweisen. 

Zu den Vorlagefragen 

Zur ersten und zur zweiten Frage 

31  Mit seiner ersten und seiner zweiten Frage, die gemeinsam zu behandeln sind, möchte das vorlegende 
Gericht wissen, ob die Art. 267 und 344 AEUV dahin auszulegen sind, dass sie einer Bestimmung in 
einer internationalen Übereinkunft zwischen den Mitgliedstaaten wie Art. 8 des BIT entgegenstehen, 
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nach der ein Investor eines dieser Mitgliedstaaten im Fall einer Streitigkeit über Investitionen in dem 
anderen Mitgliedstaat gegen diesen ein Verfahren vor einem Schiedsgericht einleiten darf, dessen 
Gerichtsbarkeit sich dieser Mitgliedstaat unterworfen hat. 

32  Für die Beantwortung dieser Fragen ist zu beachten, dass nach ständiger Rechtsprechung des 
Gerichtshofs eine internationale Übereinkunft die in den Verträgen festgelegte Zuständigkeitsordnung 
und damit die Autonomie des Rechtssystems der Union, deren Wahrung der Gerichtshof sichert, 
nicht beeinträchtigen darf. Dieser Grundsatz ist insbesondere in Art. 344 AEUV verankert; danach 
verpflichten sich die Mitgliedstaaten, Streitigkeiten über die Auslegung oder Anwendung der Verträge 
nicht anders als hierin vorgesehen zu regeln (Gutachten 2/13 [Beitritt der Union zur EMRK] vom 
18. Dezember 2014, EU:C:2014:2454, Rn. 201 und die dort angeführte Rechtsprechung). 

33  Nach ebenfalls ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs wird die Autonomie des Unionsrechts 
gegenüber sowohl dem Recht der Mitgliedstaaten als auch dem Völkerrecht durch die wesentlichen 
Merkmale der Union und ihres Rechts gerechtfertigt, die die Verfassungsstruktur der Union sowie das 
Wesen dieses Rechts selbst betreffen. Das Unionsrecht ist nämlich dadurch gekennzeichnet, dass es 
einer autonomen Quelle, den Verträgen, entspringt und Vorrang vor dem Recht der Mitgliedstaaten 
hat, sowie durch die unmittelbare Wirkung einer ganzen Reihe für ihre Staatsangehörigen und für sie 
selbst geltender Bestimmungen. Solche Merkmale haben zu einem strukturierten Netz von 
miteinander verflochtenen Grundätzen, Regeln und Rechtsbeziehungen geführt, das die Union selbst 
und ihre Mitgliedstaaten wechselseitig sowie die Mitgliedstaaten untereinander bindet (vgl. in diesem 
Sinne Gutachten 2/13 [Beitritt der Union zur EMRK] vom 18. Dezember 2014, EU:C:2014:2454, 
Rn. 165 bis 167 und die dort angeführte Rechtsprechung). 

34  Das Unionsrecht beruht somit auf der grundlegenden Prämisse, dass jeder Mitgliedstaat mit allen 
anderen Mitgliedstaaten eine Reihe gemeinsamer Werte teilt – und anerkennt, dass sie sie mit ihm 
teilen –, auf die sich, wie es in Art. 2 EUV heißt, die Union gründet. Diese Prämisse impliziert und 
rechtfertigt die Existenz gegenseitigen Vertrauens zwischen den Mitgliedstaaten bei der Anerkennung 
dieser Werte und damit bei der Beachtung des Unionsrechts, mit dem sie umgesetzt werden. In eben 
diesem Zusammenhang obliegt es den Mitgliedstaaten nach dem in Art. 4 Abs. 3 Unterabs. 1 EUV 
niedergelegten Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit, in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet 
insbesondere für die Anwendung und Wahrung des Unionsrechts zu sorgen und zu diesem Zweck 
alle geeigneten Maßnahmen allgemeiner oder besonderer Art zur Erfüllung der Verpflichtungen, die 
sich aus den Verträgen oder den Handlungen der Unionsorgane ergeben, zu ergreifen 
(Gutachten 2/13 [Beitritt der Union zur EMRK] vom 18. Dezember 2014, EU:C:2014:2454, Rn. 168 
und 173 sowie die dort angeführte Rechtsprechung). 

35  Um sicherzustellen, dass die besonderen Merkmale und die Autonomie der Rechtsordnung der Union 
erhalten bleiben, haben die Verträge ein Gerichtssystem geschaffen, das zur Gewährleistung der 
Kohärenz und der Einheitlichkeit bei der Auslegung des Unionsrechts dient (Gutachten 2/13 [Beitritt 
der Union zur EMRK] vom 18. Dezember 2014, EU:C:2014:2454, Rn. 174 und die dort angeführte 
Rechtsprechung). 

36  In diesem Rahmen ist es gemäß Art. 19 EUV Sache der nationalen Gerichte und des Gerichtshofs, die 
volle Anwendung des Unionsrechts in allen Mitgliedstaaten und den Schutz der Rechte zu 
gewährleisten, die den Einzelnen aus ihm erwachsen (vgl. in diesem Sinne Gutachten 1/09 [Schaffung 
eines einheitlichen Patentgerichtssystems] vom 8. März 2011, EU:C:2011:123, Rn. 68, und 2/13 
[Beitritt der Union zur EMRK] vom 18. Dezember 2014, EU:C:2014:2454, Rn. 175, sowie Urteil vom 
27. Februar 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:117, Rn. 33). 

37  Insbesondere besteht das Schlüsselelement des so gestalteten Gerichtssystems in dem in Art. 267 
AEUV vorgesehenen Vorabentscheidungsverfahren, das durch die Einführung eines Dialogs von 
Gericht zu Gericht gerade zwischen dem Gerichtshof und den Gerichten der Mitgliedstaaten die 
einheitliche Auslegung des Unionsrechts gewährleisten soll und damit die Sicherstellung seiner 
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Kohärenz, seiner vollen Geltung und seiner Autonomie sowie letztlich des eigenen Charakters des 
durch die Verträge geschaffenen Rechts ermöglicht (Gutachten 2/13 [Beitritt der Union zur EMRK] 
vom 18. Dezember 2014, EU:C:2014:2454, Rn. 176 und die dort angeführte Rechtsprechung). 

38  Im Licht dieser Erwägungen sind die erste und die zweite Vorlagefrage zu beantworten. 

39  Hierfür ist als Erstes zu prüfen, ob sich die Streitigkeiten, über die das in Art. 8 des BIT genannte 
Schiedsgericht zu erkennen hat, auf die Auslegung oder Anwendung des Unionsrechts beziehen 
können. 

40  Selbst wenn man sich insoweit dem Vorbringen von Achmea anschlösse, dass dieses Schiedsgericht 
ungeachtet des sehr weiten Wortlauts von Art. 8 Abs. 1 des BIT nur über einen möglichen Verstoß 
gegen dieses Abkommen zu befinden habe, änderte dies nichts daran, dass es dafür nach Art. 8 Abs. 6 
des BIT u. a. das geltende Recht der betroffenen Vertragspartei und alle erheblichen Abkommen 
zwischen den Vertragsparteien zu berücksichtigen hat. 

41  Das Unionsrecht ist jedoch angesichts seines Wesens und seiner Merkmale, auf die oben in Rn. 33 
Bezug genommen worden ist, sowohl als Teil des in jedem Mitgliedstaat geltenden Rechts als auch als 
einem internationalen Abkommen zwischen den Mitgliedstaaten entsprungen anzusehen. 

42  Folglich hat unter diesen beiden Aspekten das in Art. 8 des BIT vorgesehene Schiedsgericht 
gegebenenfalls das Unionsrecht und insbesondere die Bestimmungen über die Grundfreiheiten, 
darunter die Niederlassungsfreiheit und die Kapitalverkehrsfreiheit, auszulegen oder sogar 
anzuwenden. 

43  Somit ist als Zweites zu prüfen, ob ein Schiedsgericht wie das in Art. 8 des BIT vorgesehene zum 
Gerichtssystem der Union gehört und, insbesondere, ob es als ein Gericht eines Mitgliedstaats im 
Sinne von Art. 267 AEUV angesehen werden kann. Aus der Zugehörigkeit eines von den 
Mitgliedstaaten geschaffenen Gerichts zum Gerichtssystem der Union folgt nämlich, dass seine 
Entscheidungen geeigneten Mechanismen zur Gewährleistung der vollen Wirksamkeit des 
Unionsrechts unterliegen (vgl. in diesem Sinne Gutachten 1/09 [Übereinkommen zur Schaffung eines 
einheitlichen Patentgerichtssystems] vom 8. März 2011, EU:C:2011:123, Rn. 82 und die dort angeführte 
Rechtsprechung). 

44  Insoweit hat der Gerichtshof in der Rechtssache, in der das Urteil vom 12. Juni 2014, Ascendi Beiras 
Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta (C-377/13, EU:C:2014:1754), ergangen ist, die 
Einstufung des fraglichen Gerichts als „Gericht eines Mitgliedstaats“ daraus hergeleitet, dass es 
insgesamt ein in der portugiesischen Verfassung selbst vorgesehener Teil des Systems der 
gerichtlichen Streitentscheidung in Steuerangelegenheiten war (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 
12. Juni 2014, Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta, C-377/13, 
EU:C:2014:1754, Rn. 25 und 26). 

45  In der Rechtssache des Ausgangsverfahrens ist das Schiedsgericht jedoch kein Teil des in den 
Niederlanden und in der Slowakei bestehenden Gerichtssystems. Im Übrigen ist gerade der 
Ausnahmecharakter seiner Gerichtsbarkeit im Verhältnis zu der der Gerichte dieser beiden 
Mitgliedstaaten einer der Hauptgründe für das Bestehen von Art. 8 des BIT. 

46  Infolge dieses Merkmals des im Ausgangsverfahren fraglichen Schiedsgerichts kann dieses jedenfalls 
nicht als Gericht „eines Mitgliedstaats“ im Sinne von Art. 267 AEUV eingestuft werden. 
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47  Zwar hat der Gerichtshof befunden, dass nichts dagegen spricht, dass ein mehreren Mitgliedstaaten 
gemeinsames Gericht wie der Benelux-Gerichtshof dem Gerichtshof ebenso wie die Gerichte der 
einzelnen Mitgliedstaaten Fragen zur Vorabentscheidung vorlegen kann (vgl. in diesem Sinne Urteile 
vom 4. November 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, EU:C:1997:517, Rn. 21, und vom 14. Juni 
2011, Miles u. a., C-196/09, EU:C:2011:388, Rn. 40). 

48  Das im Ausgangsverfahren in Rede stehende Schiedsgericht stellt jedoch kein solches mehreren 
Mitgliedstaaten gemeinsames Gericht dar, das mit dem Benelux-Gerichtshof vergleichbar wäre. 
Während nämlich zum einen dieser die Aufgabe hat, die einheitliche Anwendung der den drei 
Beneluxstaaten gemeinsamen Rechtsvorschriften zu gewährleisten, und zum anderen das Verfahren 
vor ihm ein Zwischenstreit in den vor den nationalen Gerichten anhängigen Verfahren ist, nach 
dessen Abschluss die endgültige Auslegung der den Beneluxstaaten gemeinsamen Rechtsvorschriften 
feststeht, weist das im Ausgangsverfahren in Rede stehende Schiedsgericht keine derartigen 
Verbindungen mit den Gerichtssystemen der Mitgliedstaaten auf (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 
14. Juni 2011, Miles u. a., C 196/09, EU:C:2011:388, Rn. 41). 

49  Daher kann ein Gericht wie das in Art. 8 des BIT genannte nicht als ein „Gericht eines Mitgliedstaats“ 
im Sinne von Art. 267 AEUV angesehen werden und ist folglich nicht befugt, den Gerichtshof mit 
einem Vorabentscheidungsersuchen anzurufen. 

50  Unter diesen Umständen bleibt noch als Drittes zu prüfen, ob der Schiedsspruch eines solchen 
Gerichts im Einklang insbesondere mit Art. 19 EUV der Kontrolle durch ein Gericht eines 
Mitgliedstaats unterliegt, die gewährleistet, dass die unionsrechtlichen Fragen, die das Schiedsgericht 
zu behandeln haben könnte, eventuell im Wege eines Vorabentscheidungsersuchens dem Gerichtshof 
vorgelegt werden könnten. 

51  Insoweit ist zu beachten, dass nach Art. 8 Abs. 7 des BIT die Entscheidung des in diesem Artikel 
vorgesehenen Schiedsgerichts endgültig ist. Zudem legt das Schiedsgericht nach Art. 8 Abs. 5 des BIT 
sein eigenes Verfahren unter Anwendung der Schiedsordnung der UNCITRAL fest und wählt 
insbesondere seinen Sitz und damit das Recht, das für das Verfahren zur gerichtlichen Überprüfung 
der Gültigkeit des Schiedsspruchs gilt, mit dem es die bei ihm anhängige Streitigkeit beilegt. 

52  Im vorliegenden Fall hat das von Achmea angerufene Schiedsgericht als Schiedsort Frankfurt am Main 
gewählt, so dass für das Verfahren der gerichtlichen Überprüfung der Gültigkeit des am 7. Dezember 
2012 ergangenen Schiedsspruchs das deutsche Recht anwendbar wurde. Es ist somit diese Wahl, die 
es der Slowakischen Republik als Streitpartei erlaubt hat, nach diesem Recht eine gerichtliche 
Überprüfung des Schiedsspruchs zu beantragen und zu diesem Zweck das zuständige deutsche Gericht 
anzurufen. 

53  Es ist jedoch festzustellen, dass eine solche gerichtliche Überprüfung durch dieses Gericht nur 
vorgenommen werden kann, soweit das nationale Recht sie gestattet. Darüber hinaus sieht § 1059 
Abs. 2 ZPO nur eine beschränkte Überprüfung vor, die sich u. a. auf die Gültigkeit der 
Schiedsvereinbarung nach dem anwendbaren Recht und auf die Frage bezieht, ob die Anerkennung 
und Vollstreckung des Schiedsspruchs die öffentliche Ordnung wahrt. 

54  Für die Handelsschiedsgerichtsbarkeit hat der Gerichtshof zwar entschieden, dass die Erfordernisse der 
Wirksamkeit des Schiedsverfahrens es rechtfertigen, Schiedssprüche durch die Gerichte der 
Mitgliedstaaten nur in beschränktem Umfang zu überprüfen, soweit die grundlegenden 
Bestimmungen des Unionsrechts im Rahmen dieser Kontrolle geprüft werden können und 
gegebenenfalls Gegenstand einer Vorlage zur Vorabentscheidung an den Gerichtshof sein können (vgl. 
in diesem Sinne Urteile vom 1. Juni 1999, Eco Swiss, C-126/97, EU:C:1999:269, Rn. 35, 36 und 40, und 
vom 26. Oktober 2006, Mostaza Claro, C-168/05, EU:C:2006:675, Rn. 34 bis 39) 
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55  Ein Schiedsverfahren wie das in Art. 8 des BIT vorgesehene unterscheidet sich jedoch von einem 
Handelsschiedsverfahren. Während Letzteres nämlich auf der Parteiautonomie beruht, leitet sich 
Ersteres aus einem Vertrag her, in dem Mitgliedstaaten übereingekommen sind, der Zuständigkeit 
ihrer eigenen Gerichte und damit dem System von gerichtlichen Rechtsbehelfen, dessen Schaffung 
ihnen Art. 19 Abs. 1 Unterabs. 2 EUV in den vom Unionsrecht erfassten Bereichen vorschreibt (vgl. 
in diesem Sinne Urteil vom 27. Februar 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, 
EU:C:2018:117, Rn. 34), Rechtsstreitigkeiten zu entziehen, die die Anwendung und Auslegung des 
Unionsrechts betreffen können. Daher lassen sich die in der vorstehenden Randnummer 
wiedergegebenen Überlegungen zur Handelsschiedsgerichtsbarkeit nicht auf ein Schiedsverfahren wie 
das in Art. 8 des BIT vorgesehene übertragen. 

56  Folglich ist unter Berücksichtigung aller in Art. 8 des BIT vorgesehenen und oben in den Rn. 39 bis 55 
erörterten Merkmale des Schiedsgerichts festzustellen, dass mit dem Abschluss des BIT die an ihm 
beteiligten Mitgliedstaaten einen Mechanismus zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen einem 
Investor und einem Mitgliedstaat geschaffen haben, der ausschließen kann, dass über diese 
Streitigkeiten, obwohl sie die Auslegung oder Anwendung des Unionsrechts betreffen könnten, in 
einer Weise entschieden wird, die die volle Wirksamkeit des Unionsrechts gewährleistet. 

57  Zwar ist nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs eine internationale Übereinkunft, die die 
Schaffung eines mit der Auslegung ihrer Bestimmungen betrauten Gerichts vorsieht, dessen 
Entscheidungen für die Organe, einschließlich des Gerichtshofs, bindend sind, grundsätzlich nicht mit 
dem Unionsrecht unvereinbar. Die Zuständigkeit der Union im Bereich der internationalen 
Beziehungen und ihre Fähigkeit zum Abschluss internationaler Übereinkünfte umfassen nämlich 
notwendigerweise die Möglichkeit, sich den Entscheidungen eines durch solche Übereinkünfte 
geschaffenen oder bestimmten Gerichts in Bezug auf die Auslegung und Anwendung ihrer 
Bestimmungen zu unterwerfen, sofern die Autonomie der Union und ihrer Rechtsordnung gewahrt 
bleibt (vgl. in diesem Sinne Gutachten 1/91 [EWR-Abkommen I] vom 14. Dezember 1991, 
EU:C:1991:490, Rn. 40 und 70, 1/09 [Übereinkommen zur Schaffung eines einheitlichen 
Patentgerichtssystems] vom 8. März 2011, EU:C:2011:123, Rn. 74 und 76, sowie 2/13 [Beitritt der 
Union zur EMRK] vom 18. Dezember 2014, EU:C:2014:2454, Rn. 182 und 183). 

58  Indessen ist im vorliegenden Fall außer dem Umstand, dass die Streitigkeiten, die unter die 
Gerichtsbarkeit des in Art. 8 des BIT vorgesehenen Schiedsgerichts fallen, die Auslegung sowohl 
dieser Übereinkunft als auch des Unionsrechts betreffen können, die Möglichkeit der Zuweisung 
dieser Streitigkeiten zu einer Einrichtung, die nicht Teil des Gerichtssystems der Union ist, in einer 
Übereinkunft vorgesehen, die nicht von der Union, sondern von den Mitgliedstaaten geschlossen 
wurde. Art. 8 des BIT ist jedoch geeignet, neben dem Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens 
zwischen den Mitgliedstaaten die Erhaltung des eigenen Charakters des durch die Verträge 
geschaffenen Rechts, die durch das in Art. 267 AEUV vorgesehene Vorabentscheidungsverfahren 
gewährleistet wird, in Frage zu stellen, und ist daher nicht mit der in Rn. 34 des vorliegenden Urteils 
erwähnten Verpflichtung zur loyalen Zusammenarbeit vereinbar. 

59  Demnach beeinträchtigt Art. 8 des BIT die Autonomie des Unionsrechts. 

60  Daher ist auf die erste und die zweite Frage zu antworten, dass die Art. 267 und 344 AEUV dahin 
auszulegen sind, dass sie einer Bestimmung in einer internationalen Übereinkunft zwischen den 
Mitgliedstaaten wie Art. 8 des BIT entgegenstehen, nach der ein Investor eines dieser Mitgliedstaaten 
im Fall einer Streitigkeit über Investitionen in dem anderen Mitgliedstaat gegen diesen ein Verfahren 
vor einem Schiedsgericht einleiten darf, dessen Gerichtsbarkeit sich dieser Mitgliedstaat unterworfen 
hat. 
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Zur dritten Frage 

61  Angesichts der Beantwortung der ersten und der zweiten Frage braucht die dritte Frage nicht 
beantwortet zu werden. 

Kosten 

62  Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem bei dem 
vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. 
Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen vor dem Gerichtshof sind nicht 
erstattungsfähig. 

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Große Kammer) für Recht erkannt: 

Die Art. 267 und 344 AEUV sind dahin auszulegen, dass sie einer Bestimmung in einer 
internationalen Übereinkunft zwischen den Mitgliedstaaten wie Art. 8 des Abkommens 
zwischen dem Königreich der Niederlande und der Tschechischen und Slowakischen 
Föderativen Republik über die Förderung und den gegenseitigen Schutz von Investitionen 
entgegenstehen, nach der ein Investor eines dieser Mitgliedstaaten im Fall einer Streitigkeit 
über Investitionen in dem anderen Mitgliedstaat gegen diesen ein Verfahren vor einem 
Schiedsgericht einleiten darf, dessen Gerichtsbarkeit sich dieser Mitgliedstaat unterworfen hat. 

Lenaerts Tizzano Ilešič 

Bay Larsen von Danwitz Malenovský 

Levits Juhász Borg Barthet 

Bonichot Biltgen Jürimäe 

Lycourgos Vilaras Regan 

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 6. März 2018.  

Der Kanzler Der Präsident  
A. Calot Escobar  K. Lenaerts 
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